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Erledigung des Prüfungsberichtes 

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog auf Ersuchen des ÖVP-Klubs der Bundeshaupt-

stadt Wien gem. § 73e Abs 1 WStV das Mengeninventar der Stadt Wien einer Prüfung. 

Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 14. Jänner 2016 

veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 

22. Jänner 2016, Ausschusszahl 28/16 mit Beschluss zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kurzfassung des Prüfungsberichtes 

Aus Anlass eines Prüfersuchens gem. § 73e Abs 1 WStV betreffend Mengeninventar 

der Stadt Wien (Grundstücke, Liegenschaften und Gebäude) wurden im gegenständli-

chen Bericht die Fragestellungen zum Themenbereich "Wälder und Grünland" einer 

stichprobenweisen Prüfung unterzogen. Die Prüfungsergebnisse hinsichtlich der Be-

antwortung weiterer einzelner Fragestellungen dieses Prüfersuchens sowie die generel-

le Datenerfassung und die Erstellung des Mengeninventars wurden in drei weiteren Be-

richten dargestellt. 

 

Es zeigte sich, dass bei der Darstellung des Mengeninventars "Wälder und Grünland" 

eine bis zum Jahr 2013 erfolgte Doppelerfassung richtiggestellt wurde. Weiters sind 

keine Erläuterungen veröffentlicht worden, welche auf sachlich bedingte Veränderungen 

des Ausweises Bezug nehmen, weshalb auch eine solche Kommentierung - zumindest 

in Fußnoten - empfohlen wurde. 
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Bericht der Magistratsabteilung 5 zum Stand der Umsetzung der Empfehlung 

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in 

Bezug auf die ergangene Empfehlung bekannt gegeben: 

 

 

Stand der Umsetzung der  
Empfehlungen 

Anzahl Anteil in % 

Umgesetzt - - 

In Umsetzung 1 100,0 

Geplant - - 

 

Nicht geplant - - 
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Umsetzungsstand im Einzelnen 

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stel-

le unter Zuordnung zu der im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes Wien 

erfolgten Empfehlung, der Stellungnahme zu dieser Empfehlung seitens der geprüften 

Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien: 

 

 

Empfehlung Nr. 1 

Der Stadtrechnungshof Wien empfahl der Magistratsabteilung 5, jährliche Änderungen 

der Mengenangaben, die durch Umgliederungen von Datenmeldungen zwischen ein-

zelnen Inventarnummern verschiedener Inventargruppen oder aus anderen Gründen 

entstehen, zumindest mittels Fußnoten im Mengeninventar zu kommentieren. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Erstellung (Zusammenfassung, Auswertung und Veröffentli-

chung) des Mengeninventars zum Rechnungsabschluss obliegt 

der Magistratsabteilung 6 - BSB. Für den Rechnungsabschluss 

2016 wird durch eine Änderung der Inventarvorschrift oder durch 

Vorgaben im Rechnungsabschlusserlass sichergestellt werden, 

dass bei maßgeblichen Veränderungen im Mengeninventar ent-

sprechende Informationen von den Dienststellen an die Magist-

ratsabteilung 6 - BSB übermittelt werden. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. 

 

Für den Rechnungsabschluss 2016 wird durch Vorgaben im Rechnungsabschlusser-

lass sichergestellt, dass bei maßgeblichen Veränderungen im Mengeninventar entspre-

chende Informationen von den Dienststellen an die Magistratsabteilung 6 - BSB über-

mittelt werden. 
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Für den Stadtrechnungshofdirektor: 

Ing. Mag. Albert Schön 

Wien, im Oktober 2016 


